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Die jüdische Welt am Vorabend des Weltkrieges

Schluß machten und auch ihre Schicksalsgenossen im gleichen Sinne
zu beeinflussen suchten. Eine rege Propaganda in dieser Richtung
entfaltete kurz vor Ausbruch des Weltkrieges insbesondere der junge
Hauptmann de Barros Basto } dem bald ein Mitstreiter in einem pol¬
nischen Juden, Samuel Schwarz aus Lodz erstand, der, in Portugal
als Bergwerksingenieur tätig, mit den Marranen in nähere Berührung
gekommen war und ihre Sitten und Bräuche studiert hatte. Gleich
nach Beendigung des Weltkrieges gründete Barros Basto in Oporto
eine regelrechte Gemeinde zum Judentum zurückgekehrter Marra¬
nen, und nunmehr sind solche Gemeinden auch schon in Braganza
und an anderen Orten im Entstehen begriffen. Die zu erwartende
Rückkehr vieler Tausende von Marranen zum jüdischen Volke wird
wohl zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der nächsten Epoche
der jüdischen Geschichte gehören. — Ungelöst bleibt hingegen die
Marranenfrage nach wie vor in Spanien , dessen Verfassung noch im¬
mer keine unbeschränkte Gewissensfreiheit kennt und wo es daher
auch keine öffentlich anerkannten jüdischen Gemeinden' gibt.

§ 52. Rumänien , die neue Türkei und die Balkankriege

Das an Judenhaß nur Rußland nachstehende Rumänien wich auch
zu Beginn des XX. Jahrhunderts nicht von jener betrügerischen Po¬
litik ab, die zwecks Umgehung des Gleichberechtigungs-Artikels des
Berliner Vertrages die im Lande alteingesessenen Juden zu „Auslän¬
dern“ gemacht hatte (oben, § 27). Diese dolose Umbenennung gab
den rumänischen Machthabern die Möglichkeit, 3oo 000 Juden in
den erniedrigenden Zustand völliger Entrechtung zu versetzen. Das
Unterdrückungssystem wurde immer raffinierter. Nachdem die Juden
aus den einträglichsten Zweigen des Handels verdrängt worden waren,
wurde beschlossen, sie auch der zweiten Hauptquelle ihres Erwerbes,
des Rechtes auf die freie Ausübung eines Handwerks, zu berauben. So
erging denn im Jahre 1902 ein Gesetz, demzufolge nur solche Aus¬
länder sich als Handwerker betätigen durften, die in der Lage sein
würden, nachzuweisen, daß in ihrem Heimatlande den Rumänen das
gleiche Recht zuerkannt sei. Da nun die jüdischen Landesbewohner
als nur nominelle Ausländer die erforderlichen Beweise unmöglich
beibringen konnten, machte die Regierung die Zulassung von Juden
zur Ausübung eines Handwerks von der Vorlegung von Dokumenten
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